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Sehr geehrter Herr Dr. de Ia Fuente,

im Auftrag der Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages,

Frau Marita Sehn, MdB, danke ich Ihnen für Ihr Schreiben.

Zu Ihrem Anliegen habe ich eine Prüfung eingeleitet. Sie wird voraussichtlich längere

Zeit in Anspruch nehmen. Das Ergebnis werde ich Ihnen mitteilen.

Ich bitte Sie, die Vorsitzende von “animal 2000 - Menschen für Tierrechte Bayern

e.V.“, Frau Margit Brücklmeier, entsprechend zu unterrichten.

Die eingereichten Unterschriften habe ich registriert.

Auf das beigefügte Merkblatt weise ich vorsorglich hin.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

bc luLk
(Frau Jaedtke)



10 Punkte zum Ablauf und Inhalt des Petitionsverfahrens

Um Ihnen Rückfragen zu ersparen, werden die im Regelfall. üblichen Verfahrensschritte
aufgezeigt.
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10.

Das Petitionsverfahren beim Deutschen Bundestag ist ein schriftliches Verfahren.

Parlamentarisch beraten werden Bitten zur Gesetzgebung des Bundes und
Beschwerden über die Tätigkeit von Bundesbehörden. Petitionen, die nicht in die
verfassungsmäßige Zuständigkeit des Bundes fallen, werden an den Petitionsausschuss
des jeweiligen Landesparlaments abgegeben, soweit die Landeszuständigkeit gegeben
ist. Da der Deutsche Bundestag keine gerichtliche Instanz ist, kann er weder Urteile
aussprechen noch Gerichtsentscheidungen aufheben.

Zu jeder Eingabe wird eine Akte mit einer Petitions-Nummer angelegt. Die Daten werden
unter Beachtung des Datenschutzes computermäßig  erfasst. Eine Eingangsbestätigung
wird als erstes erteilt.

Der Petitionsaussciiuss bittet das zuständige Bundesministerium oder die zuständige
Aufsichtsbehörde des Bundes um Stellungnahme.

Die Stellungnahme des Bundesministeriums  oder der Aufsichtsbehörde wird vom
Ausschussdienst geprüft.

Kann die Petition nach der Stellungnahme erfolgreich abgeschlossen werden, wird dies
dem Petenten mitgeteilt. Der Petitionsausschuss beschließt, den Abschiuss des
Verfahrens zu empfehlen. Der Deutsche Bundestag beschließt entsprechend dieser
E m p f e h l u n g .

Ergibt die Prüfung des Ausschussdienstes unter Berücksichtigung  der Stellungnahme,
dass die Petition keinen Erfolg haben  wird, gibt es zwei Möglichkeiten: 

.
a) Dem Petenten wird diese Bewertung durch den Ausschussdienst unmittelbar

mitgeteilt. Widerspricht der Petent nicht binnen sechs Wochen dieser Bewertung,
wird das Petitionsverfahren abgeschlossen. Petitionsausschuss und Deutscher
Bundestag beschließen entsprechend. Widerspricht der Petent, wird seine Petition,
wie im folgenden unter 7 b dargestellt, beraten.

b) Der Ausschussdienst erstellt für die parlamentarische Beratung eine
Beschlussempfehlung mit Begründung, die von mindestens zwei berichterstattenden
Abgeordneten, die der Koalition und der Opposition angehören, geprüft wird. Der
Petitionsausschuss berät die Petition und verabschiedet eine Empfehlung, über die
der Deutsche Bundestag beschließt. Der Petent wird dann abschließend über das
Ergebnis der Beratungen zu seiner Petition informiert.

Ergibt die Beratung im Petitionsausschuss, dass die Petition insgesamt oder teilweise
begründet ist, fasst der Deutsche Bundestag auf Empfehlung des Petitionsausschusses
einen entsprechenden Beschluss, der der Bundesregierung übermittelt wird. Dabei sind
unterschiedlich intensive Beschlüsse möglich, mit denen die Bundesregierung
aufgefordert wird, i m  Sinne der Petition tätig zu werden.

Die Bundesregierung ist wegen des Grundsatzes der Gewaltenteilung nicht verpflichtet,
dem Beschluss des Deutschen Bundestages zu folgen. In diesem Fall muss sie jedoch
ihre abweichende Haltung gegenüber dem Petitionsausschuss begründen.

Das beschriebene sorgfältige Prüfungsverfahren ist nicht in wenigen Tagen oder
Wochen durchzuführen. Der Petitionsausschuss ist deshalb bemüht, Sie über den Stand
der Bearbeitung Ihrer Petition auf dem Laufenden zu halten.


